
Fussgängerstreifen Gand - seien Sie ein Vorbild

Der Fussgängerstreifen auf der Gand, welcher sich zwischen dem Gemeindehaus und

dem Restaurant Al Monastero befindet, ist wieder gezeichnet und rechtskräftig signali-

siert. Auch aufgrund privater Initiativen setzte sich der Einwohnergemeinderat für die-

sen Fussgängerstreifen ein. Sowohl dem Einwohnergemeinderat wie auch der Kan-

tonspolizei Obwalden ist es ein grosses Anliegen, dass dieser Fussgängerstreifen

seine Funktion erfüllt. Dieser wurde in erster Linie für die Schulkinder verfügt, für wel-

che die Sicherheit auf dem Schulweg gesteigert werden sollte. Der Einwohnergemein-

derat und die Kantonspolizei bitten Sie daher, den Schulkindern auch ein geeignetes

Vorbild zu sein und beim Queren auf der Gand stets den Fussgängerstreifen zu benut-

zen. Dies hat auch den positiven Nebeneffekt, dass Sie nicht Gefahr laufen, eine

Busse bezahlen zu müssen. Denn die Rechtslage ist wie folgt: Wenn ein Fussgänger-

streifen rechtmässig signalisiert ist, so ist dieser grundsätzlich zu benützen. Wird die

Strasse innerhalb von 50 Metern links und rechts vom Fussgängerstreifen überquert,

so muss die Kantonspolizei Obwalden gemäss den geltenden gesetzlichen Grundla-

gen eine Busse von CHF 10.00 austeilen.

Unentgeltliche Rechtsberatung

Beratung durch lic. iur. Cornelia Kaufmann-Hurschler

Rechtsanwältin & Notarin

Dorfstrasse 15A, 6390 Engelberg

Telefon 041 637 03 08

E-Mail ck@advo-kaufmann.ch

Termin Donnerstag, 10. Oktober 2019, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Konsultation kann für eine halbe Stunde ohne Schriftverkehr in Anspruch genom-

men werden. Eine Voranmeldung ist notwendig.
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Baugesuche und Sonderbewilligungen

Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli
1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg
öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-
zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-
ligung sind bis 7. Oktober 2019 schriftlich und begründet, im Doppel an den Einwoh-
nergemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauverord-
nung Art. 31, 36 und 37).

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Willi Bürge, Schwandstrasse 84, Postfach 47, 6391 Engelberg

Windschutzverglasung Balkon

W2B

Parzelle Nr. 1447, Schwandstrasse 84, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Sonderbewilligung

Clint James Harris, Horwerstrasse 28a, 6005 Luzern

Ersatz der Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe

Landwirtschaftszone

Parzelle Nr. 519, Haselweg 13, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

HM1, HM2/4

Raumplanerische Ausnahmebewilligung

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Sonderbewilligung

Bruno Schleiss, Hinterbann 1, 6390 Engelberg

Ersatzneubau Wohnhaus

Landwirtschaftszone

Parzelle Nr. 666, Hinterbann 1, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

SL2/4

Raumplanerische Ausnahmebewilligung

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Sonderbewilligung

Strassengenossenschaft Mühlematt & Mühlewaldweg,

c/o Thomas Meierhofer Unternehmungsberatung, Kilchbühl-

strasse 2, Postfach 324, 6391 Engelberg

Zusätzlicher Beleuchtungskandelaber

Landwirtschaftszone

Parzelle Nr. 389, Mühlematt, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Ue1

Raumplanerische Ausnahmebewilligung
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